
 

 
 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Gemeinderat stimmt der Schließung des neuen Kooperationsvertrags mit der 

Hochschwarzwald Tourismus GmbH zu. 
 
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 

 
 

 Beschlussvorlage Vorlagennummer 
 

127/25 

Status: öffentlich 

Schließung eines neuen Kooperationsvertrages zwischen der Stadt St. 
Georgen und der Hochschwarzwald-Tourismus GmbH 

 

Amt/Az.: Ordnung, Bildung und Soziales / pst Erstellungsdatum: 19.11.2025 

   

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

 

 

10.12.2025 Gemeinderat 
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Sachverhalt: 
 

Die Hochschwarzwald Tourismus GmbH wurde als Zusammenschluss von mehreren 
Gemeinden gegründet um die Ferienregion Hochschwarzwald national und international zu 

vermarkten. 

 

Mit dem Kooperationsvertrag vom 10. Juli 2020 zwischen der Stadt St. Georgen und der 

Hochschwarzwald Tourismus GmbH wurden die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen 

der Hochschwarzwald Tourismus GmbH und der Stadt St. Georgen festgelegt. Die Umlage 

nach dem aktuell geltenden Kooperationsvertrag für die Gemeinden Furtwangen, 

Schönwald, Schonach und St. Georgen beläuft sich 2025 auf insgesamt 714.590,80 €.  

Auf St. Georgen entfallen davon 169.853,49 €.   

 

Nach dem vorgesehenen neuen Kooperationsvertrag soll stufenweise bis 2029 ein neuer 

Umlageschlüssel implementiert werden. Nach der aktuellen Gestaltung des 

Umlageschlüssels (Preisanpassungen durch Inflation, Entwicklung des TVöD vorbehalten) 

beläuft sich ab 2026 die Umlage für die Gemeinden Furtwangen, Schönwald, Schonach und 

St. Georgen auf 548.163,64 €. Im Jahr 2026 entfallen auf St. Georgen laut Rechnung der 

Hochschwarzwald Tourismus GmbH nach dem neuen Umlageschlüssel 142.602,03 €. 
 

Die Verwaltung empfiehlt, die Kooperationsvereinbarung in der vorliegenden Form 
abzuschließen. 

 
 

 

Finanzierung 
 
 

 Ja  Nein 
 

 
Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr 
 
 

    im Ergebnishaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
......................................€ 

  im Finanzhaushalt 
 
FiPos. 
.................................. 
 
.....................................€ 

Gesamtkosten  
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten 
 
................................€ 

Jährliche  
Folgekosten/ 
Folgelasten 
  keine 
 

....................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Eigenanteil  
 
 
...................................€ 

Gesamtfinanzierung 
 
Einnahmen (Zuschüsse, 
Beiträge etc.) 
 
.....................................€ 

 

 

 

Anlagen: 
 
Kooperationsvertrag zwischen der Stadt St. Georgen und der Hochschwarzwald 

Tourismus GmbH 
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